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Ein Schutzvertrag mit Carl Peters (1884)

Der Häuptling Mafungu Bibiani ... tritt hiermit durch sein Handzeichen ... das ihm ... gehörige Land ... mit allen Rechten für ewige Zeiten und zu völlig freier Verfügung an Herrn Dr. Carl Peters ... ab. Die ... Rechte ... sind unter anderem: das Recht, überall Farmen, Häuser, Straßen, Bergwerke usw. anzulegen; das alleinige Recht, Kolonisten in das Land zu führen, eigene Ju​stiz und Verwaltung einzurichten, Zölle und Steuern zu erheben. Dafür übernimmt die Gesell​schaft für deutsche Kolonisation [= Carl Peters] ..., den Häuptling ... und sein Volk zu schüt​zen gegen jedermann, soweit es in ihren Kräften steht, sein Privateigentum zu achten und außer den am heutigen Tag übermittelten Geschenken eine jährliche, mündlich vereinbarte Rente, in Vieh und Handelsartikeln zahlbar, zu gewähren. Dieser Vertrag ist unter den üblichen Rechts​formen, und nachdem Dr. Peters mit dem Häuptling ... Blutsbrüderschaft gemacht hatte, ... als für ewige Zeiten gültig erklärt worden.

(zit. nach: F. Ansprenger, Kolonisierung und Entkolonisierung in Afrika, 1964, S. 16)

Listet auf, welche Folgen für die Schwarzen der Vertrag nach sich zieht!
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